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nicht mehr vom Bürgermeijter allein mit einem einfachen Stadtfchreiber geleitet werden. Des Ießteren
Amt hebt fi wohl zunächft durd; Zuteilung vermehrter Hilfskräfte, fodann aber Iöfen fi von ihm
Zeile als jelbitändige Verwaltungszweige ab, fo vor allem die Rämmerei oder ftädtifche Finanzverwaltung,
fodann die Begutachtung rechtlicher Fragen in dem Amt eines ftädtifchen Syndifus. In gleicher Weife
zweigen fich von der Körperfchaft des Stadtrates dauernde Ausfchüffe ab und werden der Leitung einzelner
Ratsherren unterftellt, fo daß auch der oder die Bürgermeifter — häufig teilen fich zwei zu gleicher Zeit
in die Amtsgefchäfte — durd) folche „VBeigeordnete“ entlaftet werden. Wir finden als folcye Abzweigungen
die Steuerherren, Baumeifter (das heißt Ratsherren als Oberleiter der ftädtifchen Bauverwaltung), Kauf:
hausherren, Zeugherren, Kornherren, Salzmeifter, Kofpitalherren, Marftherren, oft noch; mit Unter-
abteilungen für die einzelnen Warengattungen, Feuerfchauer, Säcter, Foritherren, Almofenherren und
vielerlei andere Ämter, in den verfchiedenen Städten verjchieden, von der Bürgermeifterei abgelöft. Und

 

  

 
Abb. 93. Rathaus zu Dcyfenfurt.

wenn nicht alle, fo doch viele von ihnen brauchen für ihren Betrieb Hilfsperfonal und für diefes Pag im
Rathaufe. Die Wirkung diefer Verfchiebungen wird vielleicht dadurch gemindert, daß man nad) alter Weife
an viel größere Öffentlichkeit des Auftretens gewöhnt war als heutzutage; ed fonnten an den verfchiedenen
Enden des Saale wohl die verfchiedenften Verhandlungen gleichzeitig erledigt werden, hier Zinsgetreide
verfauft, dort Geleitsfchreiben für auswärtige Vertreter abgefaßt oder Päffe vifiert, wieder am anderen Tifch
Steuern oder fonjtige Gefälle erlegt oder andere Gefchäfte geführt werden, vieles mußte fich aber doc
in die Abgefchiedenheit Hleinerer Stuben zurücziehen. Man bedurfte der Anlage von Archiven zur Auf:
bewahrung von Urfunden, Kauf und Verfaufsbriefen in erweitertem Maße. Alle diefe Veränderungen
wirkten auf eine jtarfe Vermehrung der Schreib» und Gefchäftsftuben hin, die allmählich die Bedeutung
des großen Saalbaues vielfach übertreffen. Entbehrlich werden die großen Säle dadurd aber feineswegs.
Denn ganz allgemein behält fich die Gefamtbürgerfchaft die wichtigften Dinge vor, befonders bleibt es
Grundfag, daß die Wahlen, die Bewilligung von Steuern, die Befchlüffe über Verfaflungsänderungen
und neue Gefege vor den „universus populus“, die Gefamtgemeinde, gebracht werden. Und da nach der


